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A N T R A G 
der CDU-, SPD-,  FDP-, FW-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
an die Verbandsversammlung 

 
 
 
 
 
Änderungsantrag zum Antrag (A1/2021/XVII) „Änderung der 
Hauptsatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen“ 
- Antrag der CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Verbandsversammlung 15.12.2021 beschließend 

 
 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-
mäßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in 
Sachverhaltsdarstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  
Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 

               

               
 

  

A1 -A- / 2021 / XVII 



Beschlussvorschlag 
 

Die Hauptsatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen i.d.F. vom 26. November 
1986, zuletzt geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 21. Juni 2019, 
wird in §13 Abs. 1 Satz 1 wie folgt geändert: 
 
 

(1) Die Verbandsversammlung wählt in der ersten Sitzung aus ihrer Mitte einen 
Präsidenten/eine Präsidentin als Vorsitzenden/als Vorsitzende und fünf 
Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen als gleichberechtigte 
Vertreter/Vertreterinnen. 

 
 
 
 
Begründung 
 

Die letzte Legislaturperiode hat gezeigt, dass eine siebenfache Vertretung des 
Präsidenten der Verbandsversammlung nicht erforderlich und nicht sachgerecht ist. Dabei 
ist aber eine der größten Fraktion entsprechende Vertretung zu berücksichtigen. 
 

 

 

 

gez. gez.                gez.            gez.         gez. 

Michael Reul Carsten Müller Michael Thiele    Dr. Stefan Naas        Albrecht Fritz               

CDU-Fraktion         SPD-Fraktion         Fraktion B´90/Grüne      FDP-Fraktion         FW-Fraktion 

 

 

  




